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gewinnen. Es überwiegen zwar die Übereinstimmungen von R und M, aber 
die Quantität ist allein nicht ausschlaggebend. Immerhin dürfte für die An­
nahme einer Verwandtschaft zwischen den beiden Überlieferungen außer der 
festgestellten Textnähe sprechen, daß sie auch zeitlich und räumlich (Mainz? / 
Lorsch) in einer gewissen Nähe zueinander entstanden sind - ein nicht über­
zeugendes, aber doch wohl Fragen anregendes Ergebnis!?


